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1. Angaben zum Ursprungszuchtbuch

Die SEGES, Agro Food Park 15, Skejby, DK-8200 Aarhus N, Danmark ist die Organisation,
die im Sinne der Vorgaben der EU das Zuchtbuch ber den Ursprung der Rasse
-Knabstrupper® fihrt. Der ZfdP fihrt ein Filialzuchtbuch und halt die durch die
Ursprungszuchtorganisation auf www.seges.dk aufgestellten Grundsatze ein.

2. Geografisches Gebiet
Das geographische Gebiet, in dem der ZfdP das Zuchtprogramm durchfiihrt, umfasst:

Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, GroRbritannien, Niederlande und Osterreich

3. Umfang der Zuchtpopulation im Verband
Der Umfang der Population betragt (Stand: 01.01.2026):

Stuten: 43 Stuten
Hengste: 18 Hengste

Der Umfang der Population der oben genannten Verbande, die gemeinsam das
Ursprungszuchtbuch dieser Rasse fihren, ist auf der Website www.pferd-
aktuell.de/shop/index.php/cat/c135_Jahresberichte-FN---DOKR.html einzusehen.

4. Zuchtziel, einschlieBBlich der Rassemerkmale

Das Zuchtprogramm hat einen Zuchtfortschritt im Hinblick auf das definierte Zuchtziel und
somit die Verbesserung der Eigenschaften der Rasse zum Ziel und umfasst alle Mallhahmen
und Aktivitaten, die diesem Ziel dienlich sind.

Der ,Knabstrupper” ist ein umgéngliches, freundliches und gelehriges Pferd, das sich fiir alle
Reit- und Fahrzwecke eignet.

5. Eigenschaften und Hauptmerkmale
Rasse ,Knabstrupper*

Herkunft Der ,Knabstrupper® ist eine alte danische Kulturrasse, die aus der
Frederiksborger Rasse aufgrund der Farbvariante und unter Einwirkung
der Alten Spanischen Pferderasse herausgezichtet wurde. Nach dem
Ende der Zucht auf Gut Knabstrupp entwickelten sich unterschiedliche
Typen.

GroRe Der ,Knabstrupper® wird als Pferd und als Pony gezuchtet und wird
unterteilt in:
- ,Knabstrupper“-Pferd tiber 148 cm Stm.
- ,Knabstrupper“-Pony Kat.l, zwischen 138 und 148 cm Stm.
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Farben

Langhaar

Typ

Korperbau

~Knabstrupper“-Pony Kat. Il, zwischen 128 und 138 cm Stm.
.Knabstrupper“-Pony Kat. Ill, zwischen 105 und 128 cm Stm.
Miniatur-Pony bis 104 cm Stm.

Volltiger, Schabracktiger, Schneeflockentiger, Weilkgeborene und
Einfarbige (auller Schimmel)

Volltiger: Einfarbiges weilRes Fell mit Punkten in der Grundfarbe, die
reingezeichnet und gleichmaRig Uber dem Kopf, Hals, Kérper und Beine
verteilt ist.

Schabracktiger: Einfarbiges Fell in der Grundfarbe im Vorderteil des
Pferdes/Ponys. Auf dem hinteren Teil befinden sich Punkte in der
Grundfarbe auf weillem Grund.

Schneeflockentiger: Einfarbiges Fell in der Grundfarbe mit weil3en
Punkten.

Weilkgeborene: Weil® geborene Pferde/Ponys mit oder ohne
Melierungen und vereinzelten Punkten.

Einfarbige: Einfarbiges Fell in der Grundfarbe, Schimmel unerwinscht
und bei den zulassigen Fremdrassen nicht erlaubt.

Abweichende Farbungen der Tigerscheckung sind mdglich und sind in
der Zuchtbescheinigung zu vermerken. Bei allen Farbvarianten sind
folgende sekundare Merkmale erwilnscht: Krotenmaul, gefleckte
Geschlechtsteile und/oder After, weily umrandete Iris und/oder gefleckte
Lidrander, Melierungen und vertikal gestreifte Hufe.

Erwlnscht ist volles Langhaar mit gentigend Wachstum. Unerwiinscht ist
wenig Langhaar mit mangelndem Wachstum.

Erwlnscht ist das Erscheinungsbild eines korrekten und harmonischen
Pferdes/Ponys mit trockenen und ausdrucksvollen Kopf mit grof3en,
lebhaften und freundlichen Augen, einer gut geformten Halsung, einer
plastischen Bemuskelung sowie korrekten, klaren Gliedmalen. Eine
leicht konvexe Nasenlinie ist rassetypisch und zu tolerieren. Erwlinscht ist
weiterhin ein deutlicher Geschlechtsausdruck.

Unerwilnscht sind insbesondere ein derbes, plumpes Erscheinungsbild,
ein grober Kopf, verschwommene Konturen, unklare Gelenke und ein
fehlender Geschlechtsausdruck.

Erwlinscht ist ein harmonischer, fir Reit- und Fahrzwecke jeder Art
geeigneter Korperbau. Dazu gehodren: ein mittellanger, breiter, gut
aufgesetzter, sich zum Kopf hin verjingender Hals mit genligender
Ganaschenfreiheit, eine lange, schrage Schulter, eine breite, tiefe Brust,
eine genugend ausgepragte Sattellage, ein nicht zu langer Rucken, eine
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gut bemuskelte, mafRig abfallende Kruppe mit nicht zu hohem
Schweifansatz.

Unerwiinscht sind ein zu langer Korper, eine kleine, steile Schulter, eine
schmale Brust ein langer, nicht geschlossener Ricken, eine gerade,
kurze Kruppe mit hohem Schweifansatz.

Fundament Erwlinscht sind ein trockenes Fundament in passender Starke mit
korrekten, grolRen Gelenken wund korrekter Gliedmalienstellung,
mittellanger Fesselung und korrekt geformte, harte Hufe.

Unerwilnscht sind unkorrekte Gliedmalien mit Fehlstellungen, kleine,
schmale Gelenke, die schlecht eingeschient sind, zu kurze oder zu lange
weiche Fesseln, zu kleine Hufe mit eingezogenen Trachten.

Bewegungsablauf Erwiinscht sind fleiRige, taktmaRige und raumgreifende Grundgangarten
Schritt (4-Takt), Trab (2-Takt) und Galopp (3-Takt)
Der Bewegungsablauf soll energisch, losgelassen und erhaben sein bei
klarem Abfuf3en, im Trab und Galopp mit erkennbarer Schwebephase und
ausbalanciert sowie mit genligend Schub aus der Hinterhand.
Erwlnscht sind von Natur erhabene Bewegungen, etwas kniehoch in der
Mechanik.

Unerwiinscht sind flache, gebundene, unelastische oder schwerfallige
Bewegungen mit mangelndem Takt.
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Zuchtzielbeschreibung des Ursprungszuchtbuches
Letzte Anderung 29.03.2008

Ubersetzung aus der danischen Sprache
REGELN FUR DAS ,,KNABSTRUPPER*“ SPORTREITPFERD
Der Standard fir das Sportreitpferd

TYP:
Der ,Knabstrupper vom Reitsporttyp ist ein groRrahmiges und harmonisches Pferd von guter
Tiefe und Breite.

GROSSE:
Der ,Knabstrupper” hat ein Stockmal3 von tber 148 cm.

FARBE:

Das hervorstechendste Merkmal des ,Knabstrupper® ist seine besondere Farbgebung.

Die verschiedenen Farbvarianten kénnen stark variieren. Die Farbausbreitung hat daher
keinen Einfluss auf die Bewertung und Koérungsklassifizierung.

Mindestanforderung fiir die Farbausbreitung: Es werden mindestens fleischfarbene Flecken
an den Korperoéffnungen verlangt.

Einfarbige Hengste oder Hengste, die nur fleischfarbene Flecken an den Koérperoffnungen
haben, missen Knabstrupperstuten mit Knabstrupperfarbung zugefihrt werdenHengste mit
Grauschimmelanlagen koénnen nicht gekort werden. Hengste mit Glasaugen oder
ausgepragtem Rattenschweif konnen nicht gekort werden. Ausgepragte Plattenscheken
konnen nicht gekort werden.

Einfarbige Stuten, die von einem eingetragenen Knabstrupper-Elternteil abstammen, kénnen
eingetragen werden. Eine solche Stute soll einem Hengst mit Knabstrupperfarbung zugefihrt
werden.

KOPF UND HALS:

Erwlinscht ist ein edler und ausdrucksvoller Kopf mit grofiem, klarem ruhigem Auge und viel
Ganaschenfreiheit. Der Kopf soll Gber einen beweglichen Nacken mit einem mittellangen,
wohlgeformten und gut angesetzten Hals verbunden sein.

SCHULTER UND WIDERRIST:
Die Schulter ist lang und schragliegend mit viel Freiheit und ausgepragtem Widerrist.

OBERLINIE UND HINTERHAND:

Der ,Knabstrupper® hat einen ausgepragten Widerrist, der gleichmafig Ubergeht in einen
kraftigen Ricken mit kurzer muskuléser Lendenpartie und einer langen, muskuldsen leicht
abfallenden Kruppe mit gut angesetztem Schweif und natirlicher freier Schweifhaltung.

GLIEDMAREN:
Die Gliedmalden sollen passend, kraftig, trocken und gut ausgerichtet sein.

Ausgepragte Gelenke mit gut gewinkelten Sprung- und Fesselgelenken. Gute
Sprunggelenkbreite mit gleichmaRigem Ubergang zum Réhrenbein. Die Réhren sollen kurz
und flach sein. Die Fesseln passend lang und federnd. Gut bemuskelter Unterarm sowie breite
und tiefe Oberschenkelmuskulatur.

Die Hufe sind wohlgeformt und von guter Hornqualitat.
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BEWEGUNG:
Die Bewegung soll leicht und raumgreifend, regelmafig, taktsicher und elastisch sein mit
gutem Untergriff.

TEMPERAMENT:
Das Temperament des Sportreittyps soll lebhaft und freundlich, umganglich und arbeitswillig
sein.

REGELN FUR DEN KLASSISCHEN ,,KNABSTRUPPER“-TYP
Der Standard fir den klassischen ,Knabstrupper*-Typ

TYP:

Der ideale klassische ,Knabstrupper” ist elegant, harmonisch mit guter Muskelfiille und soll
aus drei gleichgroRen Koérperteilen, nach Méglichkeit quadratisch, bestehen. Ein muskuloser
Kdrperbau mit guter Tiefe und Breite ist anzustreben.

GROSSE:
Es wird ein Stockmall zwischen 148 cm und 165 cm angestrebt.

FARBE:
Das hervorstechendste Merkmal des ,Knabstrupper® ist seine besondere Farbgebung.

Die verschiedenen Farbvarianten kdénnen stark variieren. Die Farbausbreitung hat daher
keinen Einfluss auf die Bewertung und Kérungsklassifizierung.

Mindestanforderung fiir die Farbausbreitung:
Es werden mindestens fleischfarbene Flecken an den Korperéffnungen verlangt.

Einfarbige Hengste, die nur fleischfarbene Flecken an den Korperéffnungen haben, kdnnen
nicht gekort werden. Einfarbige Hengste mit mindestens 6/8 Knabstrupperanteilen kénnen
gekort werden. Solche Hengste mussen jedoch Knabstrupperstuten mit Knabstrupperfarbung
zugefuhrt werden. Hengste mit Grauschimmelanlagen konnen nicht gekdrt werden. Hengste
mit Glasaugen oder ausgepragtem Rattenschweif kbnnen nicht gekért werden. Ausgepragte
Plattenscheken kdnnen nicht gekort werden.

Einfarbige Stuten von einem gekoérten Knabstrupperelternteil kbnnen gekoért werden. Solche
Stuten missen jedoch einem zugelassenen Knabstrupperhengst mit Knabstrupperfarbung
zugefuhrt werden.

KOPF UND HALS:

Der Kopf soll ausdrucksvoll sein. Erwtinscht sind grof3e und frei platzierte Augen. Die Ohren
sollten nicht zu grof3 sein. Der Nasenriicken darf gern ausgepragt sein. Die Ganaschen sollen
gut ausgepragt sein und gendgend Freiheit haben. Lange und Form des Nackens sollen gute
Bewegungs- und Ganaschenfreiheit zwischen Kopf und Hals ermdglichen. Der Hals sollte lang
und hochangesetzt mit einer muskulésen Oberlinie sein. Ein Unterhals ist nicht erwiinscht.

SCHULTER UND WIDERRIST:

Die Schulter ist lang, schrag und muskulds, jedoch mit einem langen Oberarmknochen, und
sie soll geschmeidig sein bei guter Bewegungsfreiheit. Der Widerrist sollte ausreichend lang
sein mit gutem Muskelansatz. Der Widerrist kann wegen des hohen Schweifansatzes und der
kraftigen Halsoberlinie kurz wirken. Dies darf nicht als Fehler angesehen werden.

OBERLINIE UND HINTERHAND:
Die Oberlinie soll muskulds, geschmeidig und schon abgerundet sein. Erwiinscht ist
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ein mittlerer bis kurzer, muskuldser und kraftiger Ricken. Die Lende sollte gut bemuskelt sein
und geschmeidig verlaufen. Die Kruppe soll muskulés und abfallend sein. Der Schweifansatz
darf nicht zu hoch sein.

GLIEDMAREN:

Gewlnscht wird ein gut gestelltes und trockenes Fundament mit korrekten Winkeln. Der
Oberschenkelknochen soll lang und schragliegend sein. Die Fesseln sollen stark und elastisch
sein. Winschenswert sind starke, wohlgeformte Hufe mit passender GrofRde.

BEWEGUNG:

Die Bewegung soll energisch und taktsicher sein mit nattrlicher Balance. Angestrebt werden
gute Hebungen von sowohl Vorderbeinen als auch Hinterbeinen, damit das Vorgreifen der
Vorderbeine im Schritt und Trab mit leicht gebeugtem Vorderknie geschieht, wobei die
Hinterbeine mit gebeugten Sprunggelenken nach vorn geflihrt werden sollen. Der Schritt soll
entspannt mit passend langen Schritten sein. Der Trab soll energisch, taktsicher, untergreifend
mit guter Gangmechanik sein. Der Galopp soll ruhig und ausbalanciert sein mit guten
Hebungen in den Spriingen.

TEMPERAMENT:
Das Pferd soll ruhig, aufmerksam, intelligent und arbeitswillig sein.

REGELN FUR DAS ,,KNABSTRUPPER“-PONY
Der Standard fur das ,Knabstrupper“-Pony

TYP:
Das ,Knabstrupper“-Pony sollte ein harmonischer Reitpferdtyp mit Ponycharakteristik und
guter Tiefe und Breite sein.

GROSSE:

Kategorie | zwischen 140,1 und 148,0 cm Stockmal}

Kategorie Il zwischen 130,1 und 140,0 cm Stockmaf}
Kategorie Il zwischen 105,0 und 130,0 cm Stockmalf}

FARBE:

Das hervorstechendste Merkmal des ,Knabstrupper® ist seine besondere Farbgebung. Die
verschiedenen Farbvarianten kdnnen stark variieren. Die Farbausbreitung hat daher keinen
Einfluss auf die Bewertung und Kérungsklassifizierung.

Mindestanforderung fiir die Farbausbreitung: Es werden mindestens fleischfarbene Flecken
an den Korperoéffnungen verlangt.

Einfarbige Hengste, die nur fleischfarbene Flecken an den Korperéffnungen haben, kdnnen
nicht gekort werden. Einfarbige Hengste mit mindestens 6/8 Knabstrupperanteilen kénnen
gekort werden. Solche Hengste missen jedoch Knabstrupperstuten mit Knabstrupperfarbung
zugefuhrt werden. Hengste mit

Grauschimmelanlagen koénnen nicht gekdrt werden. Hengste mit Glasaugen oder
ausgepragtem Rattenschweif kdénnen nicht gekdrt werden. Ausgepragte Plattenscheken
kénnen nicht gekoért werden.

Einfarbige Stuten von einem gekoérten Knabstrupperelternteil kbnnen gekort werden. Solche
Stuten miussen jedoch einem zugelassenen Knabstrupperhengst mit Knabstrupperfarbung
zugefuhrt werden.
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KOPF UND HALS:

Der Kopf soll klein, edel und ausdrucksvoll sein mit breiter Stirn, kleinen Ohren und grof3en,
klaren ruhigen Augen. Gewunscht wird viel Ganaschenfreiheit, und der Kopf soll Uber einen
beweglichen Nacken mit einem wohlgeformten und gut angesetzten Hals verbunden sein.

SCHULTER UND WIDERRIST
Die Schulter ist lang und schrag, und der Widerrist lang und gut ausgepragt.

OBERLINIE UND HINTERHAND:
Das ,Knabstrupper Pony soll einen gut ausgepragten Widerrist aufweisen, der gleichmafig
Ubergeht in einen kraftigen Ricken mit einer kurzen muskulésen Lendenpartie und einer
langen und abfallenden Kruppe mit guter Muskelfllle. Die Oberschenkel sollen tief und breit
sein und ebenfalls gut bemuskelt.

GLIEDMAREN:

Die Gliedmalien sollen kraftig, trocken und gut gestellt sein mit korrekten Winkeln und gut
ausgepragten Gelenken. Die Réhren sollen kurz und flach sein und die Fesseln passend lang
und federnd. Die Hufe sollen wohlgeformt und von guter Hornqualitat sein.

BEWEGUNG:
Die Bewegung soll regelmaRig, taktsicher sein mit gutem Untergreifen und kraftigem Schub
aus der Hinterhand.

TEMPERAMENT:
Das Temperament des ,Knabstrupper® Ponys soll freundlich, umganglich und arbeitswillig
sein.

REGELN FUR DAS ,,KNABSTRUPPER“-MINIPONY
Standard fir das ,Knabstrupper“-Minipony

TYP:
Das ,Knabstrupper“-Minipony soll ein harmonischer Reittyp mit guter Tiefe und Breite sein.

GROSSE:
Bis zu 104 cm Stockmalfl

FARBE:

Das hervorstechendste Merkmal des ,Knabstrupper® ist seine besondere Farbgebung. Die
verschiedenen Farbvarianten kdnnen stark variieren. Die Farbausbreitung hat daher keinen
Einfluss auf die Bewertung und Kérungsklassifizierung.

Mindestanforderung fur die Farbausbreitung: Es werden mindestens fleischfarbene Flecken
an den Korperoéffnungen verlangt.

Einfarbige Hengste, die nur fleischfarbene Flecken an den Korperdffnungen haben, kdnnen
nicht gekort werden. Einfarbige Hengste mit mindestens 6/8 Knabstrupperanteilen kdnnen
gekort werden. Solche Hengste mussen jedoch Knabstrupperstuten mit Knabstrupperfarbung
zugefuhrt werden. Hengste mit

Grauschimmelanlagen koénnen nicht gekdért werden. Hengste mit Glasaugen oder
ausgepragtem Rattenschweif kdnnen nicht gekort werden. Ausgepragte Plattenscheken
kénnen nicht gekoért werden.
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Einfarbige Stuten von einem gekérten Knabstrupperelternteil kdnnen gekort werden. Solche
Stuten missen jedoch einem zugelassenen Knabstrupperhengst mit Knabstrupperfarbung
zugefuhrt werden.

KOPF UND HALS:
Kleiner, ausdrucksvoller und edler Kopf, mit gro3en klaren Augen und kleinen Ohren. Der Kopf
soll Giber einen gut beweglichen Nacken mit einem gut angesetzten Hals verbunden sein.

SCHULTER UND WIDERRIST:
Schrage Schulter mit guter Schulterfreiheit und ausgepragtem Widerrist.

OBERLINIE UND HINTERHAND:

Die Oberlinie des Miniponys soll kurz und kraftig sein mit einer kurzen und muskulésen
Lendenpartie. Die Kruppe soll wohl geformt sein mit guter Muskelfille und gutem
Schweifansatz.

GLIEDMASSEN:
Die Gliedmalen sollen kraftig, trocken und gut gestellt sein mit gut ausgepragten flachen
Gelenken. Die Hufe sollen wohl geformt sein.

BEWEGUNG:
Die Bewegung soll regelmafig, taktsicher und raumgreifend sein. Winschenswert ist eine
elastische Bewegung.

TEMPERAMENT:
Das Minipony soll freundlich, umganglich, energisch und arbeitswillig sein.

6. Selektionsmerkmale

Fir die Eintragung in das Zuchtbuch (auRer Fohlenbuch und Anhang) werden nachfolgende
Selektionsmerkmale der auleren Erscheinung unter besonderer Berlcksichtigung des
Bewegungsablaufes bewertet.

Selektionsmerkmale der duBeren Erscheinung:

. Typ (Rasse und Geschlechtstyp)

. Kérperbau

. Korrektheit des Ganges

. Schritt

Trab

. Galopp (bei Stuten: sofern bei der Zuchtbucheintragung erfasst)

. Springen (bei Stuten: sofern bei der Zuchtbucheintragung erfasst)
. Gesamteindruck

©~NOUAWN

Die Gesamtnote errechnet sich aus dem arithmetischen Mittel der erfassten
Selektionsmerkmale. Die Bewertung erfolgt in ganzen/halben Noten nach dem, in der Satzung
unter Nummer B.15 (Grundbestimmungen zur Bewertung von Zuchtpferden), erlduterten
System.

Daruber hinaus wird nach weiteren Merkmalen selektiert:
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1) Gesundheit
2) Interieur
3) Reit-, Spring- oder Fahranlage

7. Zuchtmethode

Das Zuchtziel wird angestrebt mit der Methode der Reinzucht, die offen ist fur Pferde/Ponys
anderer Rassen, deren Einbeziehung zur Erreichung des Zuchtzieles forderlich ist. Am
Zuchtprogramm nehmen nur diejenigen Pferde teil, die im Zuchtbuch (au3er Fohlenbuch und
Anhang) eingetragen sind.

Folgende Rassen sind zugelassen:

Frederiksborger

Schweres Warmblut

Alt-Oldenburger/ Ostfriese

Danisches Warmblut

Rassen des Deutschen Reitpferdes gem. ZVO der FN

o
(©]

O 0O O 0O OO OO0 O0O0

O

Deutsches Pferd

Deutsches Sportpferd (*Deutsches Sportpferd beinhaltet auch bei Pferden vor
2014 die folgenden Rassen Bayerisches Warmblut, Brandenburger Warmblut,
Sachsen-Anhaltiner Warmblut, Tharinger Warmblut, Sachsen, Wirttemberger
Warmblut und Zweibricker Warmblut)

Hannoveraner Warmblut

Hannoveraner Halbblutrennpferd

Hessisches Warmblut

Holsteiner Warmblut

Mecklenburger Warmblut

Oldenburger Pferd

Internationales Oldenburger Springpferd

Rheinisches Reitpferd

Trakehner

Westfalisches Reitpferd

Deutsches Edelblutpferd (ehemals arabisches Partbred — Typ Deutsches Reitpferd).

Anglo-Europaisches Reitpferd (AES)
Belgisches Sportpferd (SBS)

Belgisches Warmblut (BWP)

British Riding Pony

Britisches Warmblut (BWBS/ SHB/ WBS)
Canadian Sport Horse (CSHA)

Canadian Warmblood (CWHBA)
Finnisches Warmblut (FBW)

Italienisches Reitpferd (Sella Italiano)
Litauisches Warmblut (LHBA)

Malopolski (PZHK M)

Niederlandisches Reitpferd mit Araber-Blutanteil (NRPS)
Niederlandisches Reitpony mit Araber-Blutanteil
Niederlandisches Warmblut (KWPN)
Norwegisches Reitpony (NPA)
Norwegisches Warmblut (NWB/ NDWB)
Polnisches Warmblut (PZHK)
Schottisches Sportpferd (SSH/ SHB)
Schwedisches Warmblut (SWB)
Schwedisches Reitpony (ASRP)

Selle Francais (SF)
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- Suldafrikanisches Warmblut (SAWHS)

- Tschechisches Warmblut (CZEWB)

- Wielkopolski (PZHK WLKP)

- Zangersheider Reitpferd

- Vollblut-, Shagya- und Anglo-Araber

- Englisches Vollblut mit Eintragung in der Deutschen bzw. Danischen Reitpferdezucht

- Connemara Pony

- Dartmoor Pony

- Danisches Sportpony

- Danische Miniaturpferde (nur fur Miniatur-Pony bis 104 cm Stm.)
- Dansk Oldenborg Avl (Danish Oldenborg)

- Deutsches Reitpony

- Deutsches Part-Bred-Shetlandpony

- New Forest Pony

- Norwegisches Sportpony, Sportsponni

- Shetland Pony

- Welsh Pony (Sekt. A, B und C, D und Welsh Partbred

- Lusitano mit Eintragung bei Associacao Portugusa de Criadores do Cavalo Pure Sangue
Lusitano

- Pura Raza Espafiola mit Eintragung bei Association Nacional de Criadores de Caballos de Pure
Raza Espafola

Anpaarungen mit Schimmeln bzw. Plattenschecken der zugelassenen Rassen sind nicht
zugelassen.

8. Unterteilung des Zuchtbuches
Das Zuchtbuch fur Hengste wird in eine Hauptabteilung und eine Zusatzliche Abteilung
unterteilt.

Die Hauptabteilung des Zuchtbuches fiir Hengste wird unterteilt in die Klassen

e Hengstbuch I,
e Hengstbuch II,
e Anhang und
e Fohlenbuch.

Die Zusatzliche Abteilung des Zuchtbuches fiir Hengste ist das

e Vorbuch.
Das Zuchtbuch fur Stuten wird in eine Hauptabteilung und eine Zusatzliche Abteilung unterteilt.

Die Hauptabteilung des Zuchtbuches fiir Stuten wird unterteilt in die Klassen

e Stutbuch I,

e Stutbuch Il,
e Anhang und
e Fohlenbuch.
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Die Zusatzliche Abteilung des Zuchtbuches fur Stuten ist das

e Vorbuch.
Geschlecht
Abteilung Hengste Stuten
Hengstbuch | (H 1) Stutbuch I (S )
Hengstbuch Il (H II) Stutbuch II (S 1)
Hauptabteilung (HA)
Anhang (A) Anhang (A)
Fohlenbuch Fohlenbuch
Zusatzliche Abteilung (ZA) Vorbuch (V) Vorbuch (V)

9. Eintragungsbestimmungen in das Zuchtbuch

Die Bestimmungen unter B.8 der Satzung sind grundlegende Voraussetzungen fur die
Eintragung. Es werden Hengste und Stuten nur dann in das Zuchtbuch eingetragen, wenn sie
identifiziert sind, ihre Abstammung nach den Regeln des Zuchtbuches festgestellt wurde und
sie die nachfolgend aufgeflhrten Eintragungsbedingungen erflllen. Ein Pferd aus einem
anderen Zuchtbuch muss in die Klasse des Zuchtbuches eingetragen werden, deren Kriterien
es entspricht. Die Abstammung und Leistungen der Vorfahren des Tieres sind dabei ebenfalls
zu beachten.

(9.1) Zuchtbuch fiir Hengste
(9.1.1) Hengstbuch I (Hauptabteilung des Zuchtbuches)
Eingetragen werden frihestens im 3. Lebensjahr Hengste,

e deren Eltern in der Hauptabteilung der Rasse oder einer der zugelassenen Rassen
(auRer Fohlenbuch und Anhang) eingetragen sind,

e die zur Uberpriifung der Identitat vorgestellt wurden und weder die Farbe Schimmel
(G-Gen) noch Plattenschecken aufweisen,

e deren vaterliche und mutterliche Abstammung bei der Ersteintragung bei einem FN-
Mitgliedszuchtverband mittels DNA-Profil bestatigt wurde bzw. deren vaterliche und
mutterliche Abstammung bei der Ersteintragung bei einem anderen tierzuchtrechtlich
anerkannten Zuchtverband bestatigt wurde,

e die auf einer Sammelveranstaltung (Kérung) des Zuchtverbandes gemanR B.15 der
Satzung und gemall (11.1) Koérung dieses Zuchtprogramms mindestens die
Gesamtnote 7,0 erhalten haben, wobei die Wertnote 5,0 in keinem Selektionsmerkmal
unterschritten wurde,

e die im Rahmen einer tierarztlichen Untersuchung gemaR B.16 der Satzung die
Anforderungen an die Zuchttauglichkeit und Gesundheit erfiillen und gemal der
tierarztlichen Bescheinigung (Anlage 2) untersucht wurden sowie keine
gesundheitsbeeintrachtigenden Merkmale gemal Liste (Anlage 1) aufweisen,

e die die Hengstleistungsprufung nach (11.3.1.3) abgeschlossen haben.
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(9.1.2) Hengstbuch Il (Hauptabteilung des Zuchtbuches)
Auf Antrag werden friihestens im 3. Lebensjahr Hengste eingetragen,

e deren Eltern in der Hauptabteilung der Rasse oder einer der zugelassenen Rassen
(auler Fohlenbuch und Anhang) eingetragen sind,

e die zur Uberpriifung der Identitat vorgestellt wurden und weder die Farbe Schimmel
(G-Gen) noch Plattenschecken aufweisen,

e deren vaterliche und mutterliche Abstammung bei der Ersteintragung bei einem FN-
Mitgliedszuchtverband mittels DNA-Profil bestatigt wurde bzw. deren vaterliche und
matterliche Abstammung bei der Ersteintragung bei einem anderen tierzuchtrechtlich
anerkannten Zuchtverband bestatigt wurde,

e die im Rahmen einer tierarztlichen Untersuchung gemaR B.16 der Satzung die
Anforderungen an die Zuchttauglichkeit und Gesundheit erflllen und gemal der
tierarztlichen Bescheinigung (Anlage 2) untersucht wurden sowie keine
gesundheitsbeeintrachtigenden Merkmale gemaR Liste (Anlage 1) aufweisen.

DarUber hinaus kdénnen Nachkommen von im Anhang eingetragenen Zuchtpferden
eingetragen werden,

e wenn die Anhang-Vorfahren Uber zwei Generationen mit Zuchtpferden aus der
Hauptabteilung (aufter Fohlenbuch und Anhang) angepaart wurden,

e die zur Uberpriifung der Identitat vorgestellt wurden

e deren vaterliche und mitterliche Abstammung bei der Ersteintragung (ab
Eintragungsjahr 2012) mittels DNA-Profil bestatigt wurde,

e die in der Bewertung der aufleren Erscheinung gemal B.15 der Satzung
mindestens eine Gesamtnote von 6,0 erreichen, wobei die Wertnote 5,0 in keinem
Selektionsmerkmal unterschritten wurde,

e die im Rahmen einer tierarztlichen Untersuchung gemal B.16 der Satzung die
Anforderungen an die Zuchttauglichkeit und Gesundheit erfillen und gemaR der
tierarztlichen Bescheinigung (Anlage 2) untersucht wurden sowie Kkeine
gesundheitsbeeintrachtigenden Merkmale gemal Liste (Anlage 1) aufweisen.

(9.1.3) Anhang (Hauptabteilung des Zuchtbuches)
Auf Antrag werden Hengste eingetragen,

e deren Eltern im Zuchtbuch eingetragen sind, davon mindestens ein Elternteil in der
Hauptabteilung der Rasse und

e die nicht die Eintragungsvoraussetzungen fur das Hengstbuch | und Il erfullen.

Die Ubernahme von Pferden aus dem Fohlenbuch in den Anhang erfolgt automatisch, wenn
von diesen Nachkommen registriert werden.

(9.1.4) Fohlenbuch (Hauptabteilung des Zuchtbuches)
Im Jahr der Geburt werden alle Hengstfohlen eingetragen,

e deren Eltern im Zuchtbuch eingetragen sind, davon mindestens ein Elternteil in der
Hauptabteilung der Rasse.
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(9.1.5) Vorbuch (Zusétzliche Abteilung des Zuchtbuches)

¢ Es kdnnen Hengste eingetragen werden,

o die nicht in eine der vorstehenden Klassen flr Hengste des Zuchtbuches eingetragen
werden konnen, aber dem Zuchtziel des ,Knabstrupper® entsprechen,

e die zur Uberprifung der Identitat vorgestellt wurden und weder die Farbe Schimmel (G-
Gen) noch Plattenschecken aufweisen,

e die in der Bewertung der aulReren Erscheinung gemal B.15 der Satzung mindestens
eine Gesamtnote von 6,0 erreichen,

e die im Rahmen einer tierarztlichen Untersuchung gemaR B.16 der Satzung die
Anforderungen an die Zuchttauglichkeit und Gesundheit erfiillen und gemaR der
tierarztlichen Bescheinigung (Anlage 2) untersucht wurden sowie keine
gesundheitsbeeintrachtigenden Merkmale gemaR Liste (Anlage 1) aufweisen.

(9.2) Zuchtbuch fiir Stuten
(9.2.1) Stutbuch | (Hauptabteilung des Zuchtbuches)
Es werden Stuten eingetragen, die im Jahr der Eintragung mindestens dreijahrig sind,

e deren Eltern in der Hauptabteilung der Rasse oder einer der zugelassenen Rassen
(aulRer Fohlenbuch und Anhang) eingetragen sind,

e die zur Uberprifung der Identitit vorgestellt wurden und weder die Farbe Schimmel
(G-Gen) noch Plattenschecken aufweisen,

e die zur Uberpriifung der Identitat vorgestellt wurden,

e die in der Bewertung der duleren Erscheinung gemaf B.15 der Satzung und geman
(11.2) Stutbucheintragung dieses Zuchtprogramms mindestens eine Gesamtnote von
6,0 erreicht haben, wobei die Wertnote 5,0 in keinem Selektionsmerkmal unterschritten
wurde,

e die keine gesundheitsbeeintrachtigenden Merkmale gemal Liste (Anlage 1)
aufweisen.

(9.2.2) Stutbuch Il (Hauptabteilung des Zuchtbuches)
Es werden Stuten eingetragen, die Jahr der Eintragung mindestens dreijahrig sind,

e deren Eltern in der Hauptabteilung der Rasse oder einer der zugelassenen Rassen
(auBer Fohlenbuch und Anhang) eingetragen sind,

e die zur Uberpriifung der Identitat vorgestellt wurden und weder die Farbe Schimmel (G-
Gen) noch Plattenschecken aufweisen,

o die keine gesundheitsbeeintrachtigenden Merkmale gemal Liste (Anlage 1)
aufweisen.

Daruber hinaus kénnen Nachkommen von im Anhang eingetragenen Zuchtpferden
eingetragen werden,

e wenn die Anhang-Vorfahren (ber eine Generation mit Zuchtpferden aus der
Hauptabteilung (auf3er Fohlenbuch und Anhang) angepaart wurden,
e die zur Uberpriifung der Identitat vorgestellt wurden
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e die in der Bewertung der dufReren Erscheinung gemaf B.15 der Satzung mindestens
eine Gesamtnote von 6,0 erreicht haben, wobei die Wertnote 5,0 in keinem
Selektionsmerkmal unterschritten wurde,

o die keine gesundheitsbeeintrachtigenden Merkmale gemal Liste (Anlage 1)
aufweisen.

(9.2.3) Anhang (Hauptabteilung des Zuchtbuches)
Es werden Stuten eingetragen,

e deren Eltern im Zuchtbuch eingetragen sind, davon mindestens ein Elternteil in der
Hauptabteilung der Rasse und

e die nicht die Eintragungsvoraussetzungen fir das Stutbuch | und Il erflllen.

Die Ubernahme von Pferden aus dem Fohlenbuch in den Anhang erfolgt automatisch, wenn
von diesen Nachkommen registriert werden.

(9.2.4) Fohlenbuch (Hauptabteilung des Zuchtbuches)
Im Jahr der Geburt werden alle Stutfohlen eingetragen,

e deren Eltern im Zuchtbuch eingetragen sind, davon mindestens ein Elternteil in der
Hauptabteilung der Rasse.

(9.2.5) Vorbuch (Zusétzliche Abteilung des Zuchtbuches)
Es kdnnen Stuten eingetragen werden,

¢ die nicht in eine der vorstehenden Klassen fir Stuten des Zuchtbuches eingetragen
werden kdnnen, aber dem Zuchtziel des ,Knabstrupper® entsprechen,

e die zur Uberprifung der Identitat vorgestellt wurden und weder die Farbe Schimmel (G-
Gen) noch Plattenschecken aufweisen,

o die in der Bewertung der duf3eren Erscheinung gemal B.15 der Satzung mindestens
eine Gesamtnote von 5,0 erreichen,

o die keine gesundheitsbeeintrachtigenden Merkmale gemal Liste (Anlage 1)
aufweisen.

10.Tierzuchtbescheinigungen/Eintragungsbestatigung
Tierzuchtbescheinigungen werden fiir Fohlen gemaf den Grundbestimmungen unter B. 9 der
Satzung und nach dem folgenden Schema erstellt.

Hauotabteil Zusitzliche
auptabteilun
Mutter Y J Abteilung
Vorbuch
Vater Stutbuch | Stutbuch Il Anhang
(Stuten)
Abstammungs-  Abstammungs- Geburts- Geburts-
Hengstbuch | : . - .
Haupt- nachweis nachweis bescheinigung bescheinigung
Abteilung Geburts- Geburts- Geburts- Geburts-
Hengstbuch Il . - - -
bescheinigung  bescheinigung bescheinigung bescheinigung

Zuchtverband fiir deutsche Pferde e.V. (ZfdP)

17728



file://///fn-data/Groups/Zucht/ZVO/2014%20ZVO%20Beschluss%20Dezember%202014%20-%20aktuell/Dateien/D%20Anlagen.doc%23Liste
file://///fn-data/Groups/Zucht/ZVO/2014%20ZVO%20Beschluss%20Dezember%202014%20-%20aktuell/Dateien/D%20Anlagen.doc%23Liste

Zuchtprogramm fur die Rasse des ,Knabstrupper*

Anhan Geburts- Geburts- Geburts- Geburts-
9 bescheinigung  bescheinigung bescheinigung bescheinigung
Zusatzliche Vorbuch Geburts- Geburts- Geburts- X
Abteilung  (Hengste) bescheinigung  bescheinigung bescheinigung

Der Zichter bzw. Besitzer des Pferdes ist dafiur verantwortlich, dass alle in der
Tierzuchtbescheinigung angegebenen Daten zutreffend sind. Abweichungen oder
Unrichtigkeiten sind unverziglich dem Verband zu melden. Daruber hinaus ist der Zichter
bzw. Besitzer verpflichtet, die Tierzuchtbescheinigung sorgfaltig aufzubewahren, da u.a. eine
spatere Eintragung des Pferdes in das Zuchtbuch nur vorgenommen werden kann, wenn eine
gultige Tierzuchtbescheinigung vorgelegt wird.

(10.1) Tierzuchtbescheinigung als Abstammungsnachweis

(10.1.1) Ausstellung eines Abstammungsnachweises

Die Ausstellung eines Abstammungsnachweises erfolgt, wenn folgende Voraussetzungen
erfullt sind:

e Der Vater ist im Jahr der Bedeckung oder spatestens im Jahr der Geburt des Fohlens (bis
einschlief3lich zum 31.12. des Jahres) im Hengstbuch | und die Mutter im Jahr der
Bedeckung oder spatestens im Jahr der Geburt des Fohlens (bis einschlief3lich zum 31.12.
des Jahres) in das Stutbuch | oder Stutbuch Il eingetragen.

e Deckbescheinigung und Abfohimeldung wurden fristgerecht gemaR Satzung vorgelegt.

¢ Die Identifizierung des Fohlens (bei Ful der Mutter oder durch Abstammungsuberprifung)
ist durch den Zuchtleiter oder seinen Beauftragten erfolgt.

Sind die vorstehenden Bedingungen des 2. und/oder 3. Spiegelstriches nicht erflllt, dann ist
die Identitat mittels einer Abstammungsiberprifung nachzuweisen.

(10.1.2) Mindestangaben im Abstammungsnachweis
Der Abstammungsnachweis muss mindestens folgende Angaben enthalten:

a) Name des Zuchtverbandes und Angabe der Website,

b) Ausstellungstag und -ort,

c) Lebensnummer (UELN),

d) Rasse bzw. Name des Zuchtbuches,

e) Name, Anschrift und E-Mailadresse (sofern vorhanden) des Zichters und des

Eigentimers,

f) Deckdatum der Mutter,

g) Geburtsdatum, Code des Geburtslandes, Geschlecht, Farbe und Abzeichen,

h) Kennzeichnung,

i) Klasse, in die das Pferd sowie seine Eltern eingetragen sind

j) Namen, Lebensnummern (UELN), Farbe und Rasse der Eltern und Namen,
Lebensnummern (UELN) und Rassen einer weiteren Generation,

k) die Unterschrift des fir die Zuchtarbeit Verantwortlichen oder seines Vertreters,

I) Korurteil,

Zuchtverband fiir deutsche Pferde e.V. (ZfdP) 18/28



Zuchtprogramm fur die Rasse des ,Knabstrupper*

m) das neueste Ergebnis der Leistungsprifungen und der Zuchtwertschatzung des Pferdes,
mit Datum, oder die Website, auf der die Ergebnisse verdffentlicht sind (sofern vorhanden).

n) Angaben zu genetischen Defekten und Besonderheiten des Pferdes bezogen auf das
Zuchtprogramm,

0) Methode und Ergebnisse der Abstammungstberprifungen bei Zuchttieren, die fur die
Entnahme von Zuchtmaterial vorgesehen sind,

p) bei einem Pferd, das aus einem Embryotransfer hervorgegangen ist, aul’erdem die
Angaben seiner genetischen Eltern sowie deren DNA- oder Blut-Typ

g) Name und Funktion des Unterzeichners.

(10.2) Tierzuchtbescheinigung als Geburtsbescheinigung

(10.2.1) Ausstellung einer Geburtsbescheinigung

Die Ausstellung einer Geburtsbescheinigung erfolgt, wenn die Bedingungen flr einen
Abstammungsnachweis nicht erfiillt, jedoch folgende Voraussetzungen gegeben sind:

e Deckbescheinigung und Abfohimeldung wurden fristgerecht gemaf Satzung vorgelegt.

o die Identifizierung des Fohlens (bei Fufld der Mutter oder durch Abstammungsuberprifung)
ist durch den Zuchtleiter oder seinen Beauftragten erfolgt und

e das Fohlen entstammt keiner Anpaarung von Eltern, die beide im Vorbuch eingetragen
sind.

Sind die vorstehenden Bedingungen des 1. und/ oder 2. Spiegelstriches nicht erfillt, dann ist die
Identitat mittels einer Abstammungsuberprifung nachzuweisen.

(10.2.2) Mindestangaben in der Geburtsbescheinigung
Die Geburtsbescheinigung muss mindestens folgende Angaben enthalten:

a) Name des Zuchtverbandes und Angabe der Website,

b) Ausstellungstag und -ort,

c) Lebensnummer (UELN),

d) Rasse bzw. Name des Zuchtbuches

e) Name, Anschrift und E-Mailadresse (sofern vorhanden) des Zichters und des
Eigentimers,

f) Deckdatum der Mutter,

g) Geburtsdatum, Code des Geburtslandes, Geschlecht, Farbe und Abzeichen,

h) Kennzeichnung

i) Klasse, in die das Pferd sowie seine Eltern eingetragen sind

j) Namen, Lebensnummern (UELN), Farbe und Rasse der Eltern und Namen,
Lebensnummern (UELN) und Rassen einer weiteren Generation (sofern vorhanden),

k) die Unterschrift des fur die Zuchtarbeit Verantwortlichen oder seines Vertreters,

[) Korurteil (sofern vorhanden)

m) das neueste Ergebnis der Leistungsprifungen und der Zuchtwertschatzung des
Pferdes, mit Datum, oder die Website, auf der die Ergebnisse verdffentlicht sind (sofern
vorhanden).

n) Angaben zu genetischen Defekten und Besonderheiten des Pferdes bezogen auf das
Zuchtprogramm,
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0) Methode und Ergebnisse der Abstammungsuberprifungen bei Zuchttieren, die fir die
Entnahme von Zuchtmaterial vorgesehen sind,

p) bei einem Pferd, das aus einem Embryotransfer hervorgegangen ist, aullerdem die
Angaben seiner genetischen Eltern sowie deren DNA- oder Blut-Typ

gq) Name und Funktion des Unterzeichners.

(10.3) Tierzuchtbescheinigung fiir Zuchtmaterial

Tierzuchtbescheinigungen gemall VO (EU) 2016/1012 werden auch ausgestellt bei der
Abgabe von Zuchtmaterial, wenn das Spendertier im Zuchtbuch des Zuchtverbandes
eingetragen ist. Hierbei werden die Muster der DVO (EU) 2017/717 i.V.m. DVO (EU) 2020/602
verwendet.

Die Tierzuchtbescheinigung flr Zuchtmaterial besteht aus mehreren Abschnitten, wobei der
Zuchtverband grundsatzlich die vorgesehenen Abschnitte fur die Spendertiere ausstellt und
am Ende dieser Abschnitte die dortigen Angaben mit Datum, Unterschrift und Signatur des
Zuchtverbandes bestatigt.

Eine Ruckverfolgbarkeit, der durch die Zuchtmaterialbetriebe gemachten Kopien der vom
Zuchtverband ausgefiillten Tierzuchtbescheinigungen fir die Spendertiere, ist jederzeit zu
gewabhrleisten. Hierzu kénnen eindeutige Belegnummern vergeben werden.

(10.4) Eintragungsbestitigung als Vorbuchbescheinigung

(10.4.1) Ausstellung einer Eintragungsbestédtigung als Vorbuchbescheinigung

Fir ein Pferd, das in einer Zusatzlichen Abteilung eingetragen ist, muss die
Eintragungsbestatigung mit der Uberschrift ,Eintragungsbestatigung fiir ein in einer
Zusatzlichen Abteilung eingetragenes Pferd — keine Tierzuchtbescheinigung nach—-EU-
Tierzucht-Verordnung “ versehen werden.

Die Ausstellung einer Eintragungsbestatigung erfolgt, wenn folgende Bedingungen gegeben
sind:

e das Pferd erfullt die Eintragungsvoraussetzungen fir die Eintragung in das Vorbuch.

(10.4.2) Mindestangaben in der Eintragungsbestédtigung als Vorbuchbescheinigung
Die Eintragungsbestatigung muss die gleichen Angaben enthalten wie der
Abstammungsnachweis, sofern diese Informationen vorliegen.

11.Selektionsveranstaltungen
(11.1) Kérung
Es gelten grundsatzlich die Bestimmungen gemaf B.16 der Satzung.

Das Mindestalter eines Hengstes flr die Korung betragt zwei Jahre. Um geordnete
Kdrveranstaltungen sicherzustellen, kann eine Vorauswahl der zur Kérung angemeldeten
Hengste stattfinden. Findet eine Vorauswahl statt, ist die Teilnahme daran unter anderem eine
Voraussetzung fir die Zulassung der Hengste zur betreffenden Korveranstaltung. Die
Auswahlkommission trifft die Vorauswahlentscheidung.

Hengste kénnen zur Kérung nur zugelassen werden, wenn
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e deren Vater im Hengstbuch | oder in einer dem Hengstbuch | entsprechenden Klasse
und deren Vater der Mutter und mutterlicherseits der GroBmutter (insgesamt drei
Generationen) in der Hauptabteilung (aufler Fohlenbuch und Anhang) eines
Zuchtbuches der (zugelassenen) Rasse eingetragen sind,

e deren Mutter in der Hauptabteilung (auRer Fohlenbuch und Anhang) oder einer der
Hauptabteilung entsprechenden Abteilung eines Zuchtbuches eingetragen sind, wobei
bei Hengsten ab Geburtsjahrgang 2000 Mutter, GroRfmutter und Urgrol3mutter
mutterlicherseits in das Zuchtbuch eingetragen sein missen und bei Hengsten bis
Geburtsjahrgang 1999 Mdatter und GroBmdatter matterlicherseits in das Zuchtbuch
eingetragen sein mussen.

(Ubergangslésung: Fur Hengste bis Geburtsjahrgang 1999 sind zwei miutterliche
Vorfahrengenerationen ausreichend)

Ein Hengst kann nur gekort werden, wenn er

a) in der Bewertung (gemaR B.15 der Satzung) eine Gesamtnote von mindestens 7,0
erreicht und in keinem Merkmal schlechter als 5,0 bewertet wird, und

b) die gesundheitlichen Voraussetzungen gemaf Anlage 1 und

c) die Anforderungen an die Zuchttauglichkeit gemaf B.16 der Satzung erfullt.

Die Korergebnisse anderer tierzuchtrechtlich anerkannter Verbande kdnnen ibernommen
werden (Anerkennung).

(11.2) Stutbucheintragung
Das Mindestalter einer Stute fliir die Stutbucheintragung betragt drei Jahre. Die Bewertung
erfolgt nach B.15 der Satzung.

Zur Bewertung der aufReren Erscheinung fir die Eintragung in das Stutbuch | werden nur
Stuten zugelassen:

e deren Vater im Hengstbuch | oder in einer dem Hengstbuch | entsprechenden Klasse
und deren Vater der Mutter und mautterlicherseits der GroRmutter (insgesamt drei
Generationen) in der Hauptabteilung (aul’er Fohlenbuch und Anhang) eines
Zuchtbuches der (zugelassenen) Rasse eingetragen sind,

e deren Mutter in der Hauptabteilung (aulRer Fohlenbuch und Anhang) oder in einer der
Hauptabteilung entsprechenden Abteilung eines Zuchtbuches der (zugelassenen)
Rasse eingetragen sind.

(11.3) Leistungspriifungen

(11.3.1) Hengstleistungspriifungen

Die Prifungen werden nach den allgemein anerkannten Regeln des Reit- und Fahrsports
durchgeflihrt. Sie sind Leistungsprifungen im Sinne des Tierzuchtgesetzes und kénnen als
Stations-, Kurzprifung oder als Turniersportprifung durchgefuhrt werden.

Hengste, die die Eigenleistungsprifung geman (11.3.1.1) mit einer gewichteten Endnote von
7,5 und besser erzielt haben oder die gemal (11.3.1.2) vorgeschriebenen Erfolge in
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Turniersportprifungen der Disziplinen Dressur, Springen, Vielseitigkeit oder Fahren erreicht
haben, erhalten den Titel ,Leistungshengst".

(11.3.1.1) Stations-, Kurz- und Feldpriifung

Die Hengstleistungsprifungen werden gemal der LP-Richtlinien fiir Leistungsprifungen von
Hengsten, Stuten und Wallachen aller Pony-, Kleinpferde- und sonstigen Rassen der ZVO
durchgefuhrt (Anlage 3).

Fur die Hengstleistungsprifungen gelten verbindlich die Besonderen Bestimmungen fir
Stationsprufungen, Kurz- und Feldprifungen der LP-Richtlinien fur Leistungspriufungen von
Hengsten, Stuten und Wallachen aller Pony-, Kleinpferde- und sonstigen Rassen (Anlage 3).

Fur Hengste der Rasse ,Knabstrupper® sowie flir Hengste der zugelassenen Rassen werden
folgende Leistungspriifungen der LP-Richtlinie in der jeweils glltigen Fassung anerkannt:

e Priufung CI - 30 Tage Stationspriifung - Zuchtrichtung Reiten sowie
e Priufung DI - 2 Tage Kurzpriifung - Zuchtrichtung Reiten

Fur Hengste der Rasse ,Knabstrupper” sowie flir Hengste der zugelassenen Rassen mit einer
Widerristh6he von < 138 cm werden die gefahrenen Leistungsprifungen der LP-Richtlinien in
der jeweils glltigen Fassung auch anerkannt:

e Prufung CIV - 14 Tage Stationspriifung — Zuchtrichtung Fahren (Gelande) sowie
e Prufung Elll - Feldpriifung — Zuchtrichtung Fahren (Interieur/Gelande).

(11.3.1.2) Turniersportpriifung

Alternativ zur Eigenleistungsprifung auf Station gilt die Leistungsprifung auch dann als
abgelegt, wenn die Hengste Erfolge in Turniersportprifungen nachweisen konnen. Die
Turniersportprifung wird in den Disziplinen Dressur, Springen, Vielseitigkeit und Fahren
durchgefihrt.

Folgende Turniersportergebnisse in Aufbau- oder Turniersportprifungen werden
berucksichtigt:

die 5malige nach § 38 LPO

e registrierte Platzierung an 1. bis 3. Stelle Dressur KI. L und/oder

e registrierte Platzierung an 1. bis 3. Stelle Springen KI. L und/oder

e registrierte Platzierung an 1. bis 3. Stelle Vielseitigkeit KI. VA und/oder

o registrierte Platzierung an 1. bis 3. Stelle im Fahren Kl. M (Einspanner, kombinierte
Prifung) und/oder

e registrierte Platzierung in jeweils héheren Klassen.

(11.3.1.3) Voraussetzung fiir die Eintragung in das Hengstbuch |
Eingetragen werden frihestens im 3. Lebensjahr Hengste,

e die gemaR (11.3.1.1) in einer Hengstleistungsprufung eine gewichtete Endnote von
mindestens 6,5, wobei keine der Merkmalsnoten unter 5,0 liegen darf, erreicht haben,

Zuchtverband fiir deutsche Pferde e.V. (ZfdP) 22 /28


file://///fn-daten/Groups/Zucht/8%20ZVO%20Beschluss%20Mai%202006/Dateien/AI-AIII%20Präambel,%20Allgemeine%20Bestimmungen%20und%20BI-Besondere%20Bestimmungen.doc%23Bewertung
file://///fn-daten/Groups/Zucht/8%20ZVO%20Beschluss%20Mai%202006/Dateien/AI-AIII%20Präambel,%20Allgemeine%20Bestimmungen%20und%20BI-Besondere%20Bestimmungen.doc%23Bewertung

Zuchtprogramm fur die Rasse des ,Knabstrupper*

Hengste, die noch keine Eigenleistungsprifung abgelegt haben, kdnnen unter der Bedingung
vorlaufig eingetragen werden, dass sie die Priifung bis zum Ende des Kalenderjahres, in dem
sie ihren 4. Geburtstag haben, ablegen. Hengste, die die Eigenleistung zu einem spateren
Zeitpunkt ablegen, kdnnen auf Antrag wieder eingetragen werden.

(11.3.2) Zuchtstutenpriifungen

Die Prifungen werden nach den allgemein anerkannten Regeln des Reit- und Fahrsports
durchgeflihrt. Sie sind Leistungsprifungen im Sinne des Tierzuchtgesetzes und kénnen als
Stationsprufung, Feldprifung oder als Turniersportprifung durchgefihrt werden.

Stuten, die die Eigenleistungsprifung geman (11.3.2.1) mit einer gewichteten Endnote von 7,5
und besser erzielt haben oder die gemal (11.3.2.2) vorgeschriebenen Erfolge in
Turniersportprifungen der Disziplinen Dressur, Springen, Vielseitigkeit oder Fahren aufweisen
konnen, erhalten den Titel ,Leistungsstute“.

(1) Stations- und Feldpriifung

Die Zuchtstutenprifungen werden gemafy der LP-Richtlinien fir Leistungsprifungen von
Hengsten, Stuten und Wallachen aller Pony-, Kleinpferde- und sonstigen Rassen der ZVO
durchgefuhrt (Anlage 3).

Fur die Zuchtstutenprifungen gelten verbindlich die Besonderen Bestimmungen fir
Stationsprifungen, Kurz- und Feldprifungen der LP-Richtlinien fiir Leistungsprifungen von
Hengsten, Stuten und Wallachen aller Pony-, Kleinpferde- und sonstigen Rassen (Anlage 3).

Fur Stuten der Rasse ,Knabstrupper® werden folgende Leistungsprifungen der LP-Richtlinie
in der jeweils gultigen Fassung anerkannt:

e Prifung CIl - 14 Tage Stationspriifung - Zuchtrichtung Reiten,
e Prufung ClII - 30 Tage Stationspriifung - Zuchtrichtung Reiten (Gelande) sowie
e Prifung El - Feldpriifung - Zuchtrichtung Reiten.

Fur Stuten der Rasse ,Knabstrupper® mit einer Widerristhéhe von < 138 cm werden die
gefahrenen Leistungsprifungen der LP-Richtlinien in der jeweils gliltigen Fassung empfohlen
und auch anerkannt:

e Prifung CIV - 14 Tage Stationsprifung - Zuchtrichtung Fahren (Gelande),
e Priufung CV - 14 Tage Stationspriifung - Zuchtrichtung Fahren,

e Prufung Elll - Feldprifung — Zuchtrichtung Fahren/Interieur/Gelande

e Prufung EIV - Feldpriifung - Zuchtrichtung Fahren,

e Priufung EV - Feldpriifung - Zuchtrichtung Fahren(Gelande)

(11.3.2.2) Turniersportpriifung

Alternativ zur Eigenleistungsprifung gilt die Leistungsprifung auch dann als abgelegt, wenn
die Stuten Erfolge in Turniersportprifungen nachweisen kénnen. Die Turniersportprifung wird
in den Disziplinen Dressur, Springen, Vielseitigkeit und Fahren durchgefuhrt.
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Folgende Turniersportergebnisse in Aufbau- oder Turniersportprifungen werden
bericksichtigt:

die 5malige nach § 38 LPO

e registrierte Platzierung Dressur Kl. A und/oder

e registrierte Platzierung Springen KI. A und/oder

e registrierte Platzierung Vielseitigkeit KI. VA und/oder

e registrierte Platzierung im Fahren KI. A (Einspanner, kombinierte Prifung) und/oder
e registrierte Platzierung in jeweils hoheren Klassen.

12.ldentitatssicherung/Abstammungssicherung
Fir jedes eingetragene Pferd bzw. zur Eintragung vorgestellte Pferd kann der Verband eine
Abstammungsutberpriifung nach den Methoden unter B.12.1 der Satzung verlangen.

Eine Uberpriifung der Abstammung ist gemaR der Satzung vorzunehmen. Die Ergebnisse der
Abstammungsuberprifung werden im Zuchtbuch vermerkt. Kann die Abstammung nicht
geklart werden, werden die Pferde nicht eingetragen.

Vor Ausstellung von Tierzuchtbescheinigungen muss eine Abstammungsuiberprifung
erfolgen, wenn an der angegebenen Abstammung Zweifel bestehen. Dieses ist der Fall, wenn

a) eine Stute in der letzten oder vorletzten Rosse von zwei oder mehreren Hengsten
gedeckt wurde,

b) die Trachtigkeitsdauer dreiRig Tage und mehr von der mittleren Trachtigkeitsdauer von
335 Tagen abweicht,

c) das Fohlen nicht bei Ful der Mutter identifiziert werden kann.

Die Kosten hierflr tragt der Zichter.

Zum Zeitpunkt der Ersteintragung (ab Eintragungsjahr 2012) in das Hengstbuch | und Il wird
vom Verband eine Abstammungsuberprifung des betreffenden Hengstes angeordnet — sofern
diese noch nicht durchgeflhrt wurde. Kostentrager ist derjenige, der die Kdérung oder
Eintragung beantragt. Zur Eintragung sind DNA-Typenkarten vorzulegen

Bei Rassen, bei denen nicht grundsatzlich ein DNA-Profil vorliegt, ist bei Spendertieren flr
Zuchtmaterial ein DNA-Profil vorzulegen.

13.Einsatz von Reproduktionstechniken

(13.1) Kiinstliche Besamung

In der kinstlichen Besamung dirfen nur Hengste eingesetzt werden, die auf einer Kérung
gemall B.15 der Satzung und gemafR (11.1) Koérung dieses Zuchtprogramms die
entsprechende Mindestgesamtnote erhalten haben.
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(13.2) Embryotransfer
Spenderstuten durfen nur fir einen Embryotransfer genutzt werden, wenn sie im Stutbuch |
eingetragen sind.

(13.3) Klonen

Die Technik des Klonens ist im Zuchtprogramm nicht zulassig. Klone und ihre Nachkommen
konnen nicht in das Zuchtbuch eingetragen werden und sind von der Teilnahme am
Zuchtprogramm ausgeschlossen.

14. Beriicksichtigung gesundheitlicher Merkmale sowie genetischer Variationen
bzw. Besonderheiten

Hengste sind nur im Hengstbuch | und Il sowie Vorbuch und Stuten nur im Stutbuch | und I

sowie Vorbuch eintragungsfahig, wenn sie keine gesundheitsbeeintrdchtigenden Merkmale

aufweisen (Anlage 1).

Sofern genetische Defekte und genetische Besonderheiten gemal Anlage 1 bekannt sind und

im Zuchtprogramm Bericksichtigung finden, sind sie in Tierzuchtbescheinigungen anzugeben
und entsprechend der VO (EU) 2016/1012 zu verdffentlichen.

15.Zuchtwertschatzung
Derzeit wird keine Zuchtwertschatzung durchgefihrt.

16.Beauftragte Stellen

Beauftragte Stelle Tatigkeit

Vit, Verden Zuchtbuch
Heinrich-Schréder-Weg 1, 27283 Verden (Aller) Datenzentrale
www.vit.de Koordination

Datenzentrale
Bereich Zucht der FN, Warendorf

Freiherr-von-Langen-StralRe 13, 48231 Warendorf
www.pferd-aktuell.de

Pferdezuchtverband Baden-Wurttemberg e.V. Leistungsprifung
Am Dolderbach 11, 72532 Gomadingen-Marbach
E-Mail: poststelle@pzv.bwl.de,

www.pzv-bw.de

Pferdezuchtverband Brandenburg-Anhalt e.V.
Geschéftsstelle: Hauptgestit 10 a, 16845 Neustadt/Dosse
E-Mail:  neustadt@pzvba.de, = www.pferde-brandenburg-
anhalt.de

E-Mail: stendal@pzvba.de,

www.pferde-sachsen-anhalt.de
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Verband der Pferdeziichter Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Charles-Darwin-Ring 4, 18050 Rostock

E-Mail: info@pferdezuchtverband-mv.de,
www.pferdezuchtverband-mv.de

Rheinisches Pferdestammbuch e.V.

Schloss Wickrath 7, 41189 Ménchengladbach
E-Mail: info@pferdezucht-rheinland.de,
www.pferdezucht-rheinland.de

Pferdezuchtverband Rheinland-Pfalz-Saar e.V.
Am Fohlenhof 1, 67816 Standenbdihl

E-Mail: zentrale@pferdezucht-rps.de
www.pferdezucht-rps.de

Pferdezuchtverband Sachsen-Thiringen e.V.
Kéathe-Kollwitz-Platz 2, 01468 Moritzburg
E-Mail: info@pzvst.de

www.pzvst.de

Westfalisches Pferdestammbuch e.V.
Sudmihlenstralle 33, 48157 Minster
E-Mail: info@westfalenpferde.de
www.westfalenpferde.de

Pferdestammbuch Schleswig-Holstein/Hamburg e.V.
Steenbeker Weg 151, 24106 Kiel

E-Mail: info@pferdestammbuch-sh.de,
www.pferdestammbuch-sh.de

Bayerischer Zuchtverband fiir Kleinpferde und
Spezialpferderassen e.V.

Landshamer Straf’e 11, 81929 Minchen
E-Mail: info@bzvks.de
www.pferde-aus-bayern.de

Verband der Pony- und Kleinpferdeziichter Hannover e.V.
Vor den Hofen 32, 31303 Burgdorf

E-Mail: ponyverbandhannover@t-online.de,
www.ponyhannover.de

Verband der Pony- und Pferdezlichter Hessen e.V.
PfutzenstralRe 67, 64347 Griesheim

E-Mail: vphessen@t-online.de
www.ponyverband.de

Pferdestammbuch Weser-Ems e.V.
Grafenhorststrale 5, 49377 Vechta
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E-Mail: info@pferdestammbuch.com,
www.pferdestammbuch.com

Zuchtverband fir deutsche Pferde e.V.
Am Allerufer 28, 27283 Verden

E-Mail: info@zfdp.de

www.zfdp.de

17.Weitere Bestimmungen

(17.1) Vergabe einer Lebensnummer (Internationale Lebensnummer Pferd — Unique
Equine Lifenumber — UELN)

Die UELN wird wie folgt vergeben:

DE 410 10 15021 06
Dabei bedeuten:

DE - Landercode fiir Deutschland = 276 = DE

410 - Verbandskennziffer ab Geburtsjahr 2000 (vor 2000 =310)
1015021 - laufende Nummer innerhalb eines Jahres

06 - Geburtsjahr (2006)

(17.2) Vergabe eines Namens bei der Eintragung in das Zuchtbuch
Der bei der Eintragung in ein Zuchtbuch (auf3er Fohlenbuch) vergebene Name muss
beibehalten werden.

Zuchtnamen, die dazu geeignet oder bestimmt sind, einen beleidigenden oder
herabwurdigenden Charakter zu entfalten, sind unzulassig.

(17.4) Transponder
Die Kennzeichnung der Fohlen mittels Transponder erfolgt gemal B.11.2 und B.11.2.1 der
Satzung.

(17.5) Prefix-/Suffixregelung fiir Ponys, Kleinpferde und sonstige Rassen

Als Prefix/Suffix wird ein dem Pferdenamen vorangestelltes/nachgestelltes Wort bezeichnet.
Es soll eine auf die Zuchtstatte oder den Zichter bezugnehmende Bedeutung haben und darf
ausschliellich fiir von dieser Zuchtstatte oder diesem Zichter gezogene Pferde verwendet
werden. Missverstandliche Begriffe kbnnen abgelehnt werden.

Das Prefix/Suffix ist vom Zichter fir seine Zuchtstatte ausschlieRlich bei der FN zu
beantragen. Ist das Prefix/Suffix Gber die FN beim Central Prefix Register eingetragen, so ist
es automatisch Eigentum des Antragstellers und darf von keinem anderen Zichter benutzt
werden. Es ist dann innerhalb aller diesem Register angeschlossenen Zuchtverbanden
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geschutzt. Das Prefix/Suffix muss flr alle Ponys oder Kleinpferde des Zichters, bei denen er
als Zlchter in der Tierzuchtbescheinigung aufgefuhrt ist, benutzt werden.

Prefixe/Suffixe, die bislang von den Zuchtverbanden nur regional fir die Zuchtstatte registriert
wurden, werden nicht automatisch in das CPR (Central Prefix Register) lbernommen, sondern
mussen vom Zlchter erneut Uber die Deutsche Reiterliche Vereinigung beantragt werden.

Das Prefix/Suffix muss mindestens drei und darf hochstens 20 Buchstaben umfassen und
sollte moglichst aus einem Wort bestehen.

Ist ein Name mit einem registrierten Zuchtstattennamen verbunden, so ist dieser bei
Eintragung in ein Zuchtbuch ohne Anderungen oder Erganzungen zu tibernehmen.

(17.6) Pramierungen
Die Pramierung von Fohlen, Stuten und Hengsten erfolgt gemaR der Satzung des ZfdP sowie

weitergehend fir Stuten gemall Anlage 7 und fir Hengste gemalt Anlage 6 dieses
Zuchtprogrammes.

Anlagen

Anlage 1: Liste der gesundheitsbeeintrdchtigenden Merkmale
(Anlage 1 veroffentlicht auf www.zfdp.de/zuchtprogramme)

Anlage 2: Tierdrztliche Bescheinigung
(Anlage 2 veroffentlicht auf www.zfdp.de/zuchtprogramme)

Anlage 3: LP-Richtlinien fiir Leistungspriifungen von Hengsten, Stuten und Wallachen
aller Pony-, Kleinpferde- und sonstigen Rassen
(Anlage 3 veroffentlicht auf www.zfpd.de/zuchtprogramme)

Anlage 6: Vergaberichtlinie fiir Prémierungen von Hengsten
(Anlage 6 verdffentlicht auf www.zfdp.de/zuchtprogramme)

Anlage 7: Vergaberichtlinie fiir Prémierungen von Stuten
(Anlage 7 veroffentlicht auf www.zfdp.de/zuchtprogramme)

Anlage 8: Regelungen Hengstvorauswahlen/ Kérungen PKS
(Anlage 8 veroffentlicht auf www.zfdp.de/zuchtprogramme)
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